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Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Finanzausschusses

n a c h r i c h t l i c h
an alle übrigen Ratsfrauen und Rats-
herren sowie bürgerlichen Mitglieder

Die Vorsitzende des
Finanzausschusses
Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Jörg-Andreas Rechter
Zimmer: 202 2. OG
Telefon: 04122-9572-121
Fax: 04122-9572-198
E-Mail:        joerg.rechter@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 01.02.2019

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Frau Bürgermeisterin Kählert lade ich Sie zu einer 
öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses

am Mittwoch, den 13.02.2019 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittsto-
cker Str. 7 ein. 

Tagesordnung:

TOP Betreff Vorlage

Öffentlicher Teil

1
Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten 
Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Beschluss 
über die Tagesordnung   

2 Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde   

3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzungen vom 28.11.+ 
05.12.2018   

4 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse   
5 Bericht der Verwaltung   
6 Anfragen von Ausschussmitgliedern   
7 Rückfragen zu den Quartalsberichten   

8
Beratung über den 2. Nachtrag zur Satzung über die Festsetzung 
der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsat-
zung) der Stadt Tornesch   

VO/19/023

9 Haushaltskonsolidierung   

10 Produkte des Finanzausschusses; hier: Die Erträge aus  Konzessi-
onsabgaben für Strom, Wasser, Gas und Wärme   VO/19/030

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch 
den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.

11 TORNEUM- FCU Sachstandsbericht   VO/19/031
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12 Anfragen von Ausschussmitgliedern   
13 Bericht der Verwaltung   

Mit freundlichen Grüßen
gez. Sabine Werner
Vorsitzende
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Beschlussvorlage

Federführend:

Amt für zentrale Verwaltung und Finan-
zen

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/19/023

öffentlich
30.01.2019

Jörg-Andreas Rechter
Sabine Werner
Jörg-Andreas Rechter

Beratung über den 2. Nachtrag zur Satzung über die Festsetzung der 
Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) der 
Stadt Tornesch
Beratungsfolge:
Datum Gremium

13.02.2019 Finanzausschuss
13.03.2019 Finanzausschuss
02.04.2019 Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Bereits mit dem Haushaltserlass für 2019 wurde vom Innenministerium insbesondere darauf 
hingewiesen, das die Mindesthebesätze als Voraussetzung für einen Antrag auf Fehlbetrags-
zuweisungen ab 1. Januar 2019 für die Grundsteuer A auf 380 Prozent, für die Grundsteuer 
B auf 425 Prozent und für die Gewerbesteuer auf 380 Prozent angehoben werden sollen.
Für die Inanspruchnahme von Fehlbetragszuweisungen und auch bei Investitionszuschüs-
sen, die die Stadt beim Land beantragt, sind diese Mindesthebesätze bei den Realsteuern 
erforderlich.
Bei der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer sind die Voraussetzungen mit einem derzeiti-
gen Hebesatz von jeweils 390 v.H. erfüllt, nur bei der Grundsteuer B ist eine Anhebung des 
Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 425 Prozent demnach unumgänglich, zumal damit zu 
rechnen ist, das der Jahresabschluss 2019, wie in den Jahren zuvor, negativ ausfallen wird.

Die Summe aller Meßbeträge der Grundsteuer B für das Jahr 2019 beträgt  577.973,12 €. 
Bei dem derzeitigen Hebesatz von 390 v.H. bedeutet dies einen jährlichen Ertrag von 
2.254.095,17 €.
Bei einer Anhebung auf 425 v.H. wäre mit einer Mehreinnahme von ca. 200.000 € zu rech-
nen (2.456.385,76 €).

Für den Eigentümer eines Einfamilienhauses (Baujahr 1997, Einheitswert 40.500 €) mit ei-
nem Grundsteuer-Meßbetrag von 107,40 € würde dies Mehrkosten in Höhe von 37,59 € im 
Jahr (3,13 € mtl.) bedeuten. Dies entspricht einer Kostensteigerung von 8,97% p.a.

Im Haushalt 2019 wurde diese Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B nicht be-
rücksichtigt, da die Politik zunächst die tatsächliche Veröffentlichung der vom Land angedeu-
teten Änderung der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisun-
gen abwarten wollte. Diese Veröffentlichung ist nunmehr in Form eines Erlasses des Innen-
ministeriums am 21.1.2019 im Amtsblatt für Schleswig-Holstein erfolgt.
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Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: x ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: x vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung

x Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja x nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja x nein

Produkt/e:
2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*: +200.000 +200.000 +200.000 +200.000
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen: 200.000 200.000 200.000 200.000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung)  

Die Ratsversammlung beschließt, auf Empfehlung des Finanzausschusses, den              
Hebesatz bei der Grundsteuer B rückwirkend zum 1.1.2019 auf 425 v.H. gemäß anliegender 
2. Nachtragssatzung zur Hebesatzsatzung der Stadt Tornesch anzuheben. Die Hebesätze 
für die Grundsteuer A und Gewerbesteuer bleiben unverändert auf jeweils 390 v.H. beste-
hen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 

2. Nachtrag zur Hebesatzsatzung
Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen
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2. Nachtrag 
zur Satzung  über die Festsetzung der Hebesätze für 

die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung)
der Stadt Tornesch

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 57) in der jeweils geltenden Fassung, des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 
7.8.1973 (BGBL. I, S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, 
S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 
4167), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 12 des Gesetzes vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434) 
wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Tornesch am 02.04.2019  der      
2. Nachtrag zur Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer der 
Stadt Tornesch erlassen:

I.

§ 2  erhält folgende Fassung:

§ 2 Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer für 
a) land-und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 390 v.H. 
b) die Grundstücke (Grundsteuer B) 425 v.H. 

2. Gewerbesteuer 390 v.H. 

der Steuermessbeträge oder der Zerlegungsanteile.

II.

§ 3 Inkrafttreten

Dieser 2. Nachtrag zur Hebesatzsatzung  der Stadt Tornesch tritt rückwirkend zum 1. Januar 2019 in 
Kraft. 

Tornesch, 

Stadt Tornesch
Die Bürgermeisterin

gez. Sabine Kählert

TOP 8

6 von 16 der Zusammenstellung



116 Amtsblatt für Schleswig-Holstein 2019; Ausgabe 21. Januar 2019 Nr. 4 

Richtlinie zur Gewährung von 
Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen 

. (§§ 12 und 13 FAGl 
GI.Nr. 2022.67 

Erlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und 
Integration 
vom 3. Januar 20l9·- IV 307 - 71662/2018 -

Auf Grund der § § 12 und 13 des Finanzausgleichs
gesetzes - FAG - vom 10. Dezember 2014 (GVOBI. 
Schi.-H. S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 12. Dezember 201 B (GVOBI. 
Schi.-H. S. 896), wird bestimmt: 

1 Allgemeine Grundsätze 

1 .1 Die Zuweisungen nach dieser Richtlinie sollen 
sicherstellen, dass die Zuwendungsempfängerin
nen und -empfänger ihre Aufgaben ordnungsge
mäß erfüllen können. Sie ergänzen insoweit das 
System der Schlüsselzuweisungen. Die Zuwei
sungen sind eine Maßnahme der interkommuna
len Solidarität aus Mitteln des kommunalen Fi
nanzausgleichs. 

1.2 Eine Hilfe aus Fehlbetrags- und Sonderbedarfs
zuweisungen setzt voraus, dass der Haushalt 
spar03am und wirtschaftlich geführt wird, alle Ein
nahme-, Ertrags- und Einzahlungsquellen in zu
mutbarem Umfang ausgeschöpft werden sowie 
der Haushaltsausgleich nicht möglich ist oder d_ie 
Eigenanteile für dringende Investitionen aus eige
ner Kraft nicht aufgebracht werden können. 

1.3 Auf die Bewilligung von Zuweisungen nach die
ser Richtlinie besteht kein Rechtsanspruch. 

2 Fehlbetragszuweisungen nach § 12 FAG 

Nach § 75 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) hat die 
Sicherung des Haushaltsausgleichs Vorrang vor 
allen anderen finanzpolitischen Erwägungen. Bei 
einer Gefährdung des Haushaltsausgleichs sind 
die kreisangehörigen Gemeinden und Kreise ver
pflichtet, unter Ausnutzung aller ihnen zu Gebote 
stehenden Möglichkeiten die Sicherung der lau
fenden Haushaltswirtschaft zu gewährleisten. 

Dabei haben sie die von den Kommunalaufsichts
behörden, dem Landesrechnungshof und den· Ge
meindeprüfungsämtern im Rahmen der überörtli
chen Prüfung· zur Haushaltswirtschaft gegebenen 
Auflagen, Hinweise und Vorschläge zur Beschrän
kung der Aufwendungen und Auszahlungen/ Aus
gaben und zur Ausschöpfung der Erträge·und Ein
zahlungen/Einnahmen zu berücksichtigen. 

2.1 Gegenstand der Förderung 

Gemäß § 12 Abs. 1 FAG können kreisangehörige 
Gemeinden und Kreise Fehlbetragszuweisungen 
zum Ausgleich von unvermeidlichen Fehlbeträgen 
oder Jahresfehlbeträgen der· abgelaufenen Haus
haltsjahre erhalten, wenn sie ihren Haushalt nicht 
durch eigene Mittel und durch allgemeine Finanz-

zuweisungen nach dem FAG ausgleiche·n können 
oder noch nicht abgedeckte als unvermeidlich an
erkannte Fehlbeträge aus früheren Haushaltsfah
ren bestehen. 

ln Ausnahmefälle.n können Fehlbetragszuweisun
gen zum Ausgleich eines voraussichtlichen unver
meidlichen Fehlbetrages oder Jahresfehlbetrages 
des laufenden Haushaltsjahres gewährt werden. 

2.2 Zuwendungsempfängerin/Zuwendungsempfänger 

Antragsberechtigt sind schleswig-holsteinische 
kreisangehörige Gemeinden und Kreise. 

2.3 Zuwendungsvoraussetzungen 

2.3.1 Die Hebesätze müssen spätestens im Jahr 
der Antragstellung für die Grundsteuer A auf min
destens 380 Prozent, für die Grundsteuer B auf 
mindestens 425 'Prozent und für die Gewerbe
steuer auf mindestens 380 Prozent festgesetzt 
sein. 

2.3.2 Weitere Voraussetzung ist, dass der für die 
Gewährung einer Fehlbetragszuweisung zu 
Grunde zu legende Fehlbetrag trotz zurnutbarer 
Ausschöpfung aller eigenen Ertrags-/Einnahme
quellen und ·trotz Ausnutzung jeder Sparmöglich
keit in absehbarer Zeit nicht aus eigener Kraft ab
gedeckt werden kann. 

2.3.3 Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben 
für freiwillige, das heißt nicht auf Gesetz oder 
Vertrag beruhende, Aufgaben und Maßnahmen 
sind grundsätzlich nicht unvermeidlich. Soweit 
Zuwendungen und Beiträge geleistet werden, ist 
unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit ein stren
ger Maßstab anzulegen. 

2.3.4, Personal- und Sachaufwendungen bzw. Per
sonal- und Sachauszahlungen/-ausgaben müssen 
ständig mit dem Ziel von Einsparungen überprüft 
werden. Die Anzahl, Einstufung und Eingruppie
rung der Beschäftigten ist auf das unpbweisbare 
Maß zu beschränken. An Sachaufwendungen 
bzw. Sachauszahlungen/-ausgaben darf nur das 
unabweisbar Notwendige geleistet werden. 

2.3.5 Zur Ausschöpfung der eigenen Ertrags-/Ein
nahmemöglichkeiten· gehört insbesondere, dass 
die Antragstellerin oder der Antragsteller 

- die Entgelte für Einrichtungen so festsetzt, 
dass sie die gesamten anderweitig nicht ge
deckten Kosten für die Unterhaltung, die an
gemessenen Abschreibungen sowie die Ver
zinsung des Anlagekapitals nach Möglichkeit 
voll decken, 
' - die Beiträge nach dem Kommunalabgabenge

' setz (KAG) außer Straßenbaubeiträgen, sofern 
für diese keine gesetzliche Pflicht zur Erhe
bung besteht, und dem Baugesetzbuch 
(BauGB) in rechtlich zulässigem Umfang aus
schöpft und 
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- die übrigen Erträge/Einnahmen, insbesondere 
auch aus Vermietung und Verpachtung, in an
gemessener Höhe festsetzt und einzieht. 

2.3.6 Bei kameraler Buchführung sind die allge
meine Rücklage, Kapitalrückflüsse und Erlöse·<lus 
der Veräußerung von Vermögen (z.B. ßrund
stücke) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts 
heranzuziehen, wenn trotz Ausschöpfung aller 
Einnahmemöglichkeiten und der notwendigen Be
schränkung der Ausgaben ein Fehlbetrag verbleibt. 
Das gilt nicht, wenn die vorgenannten Mittel im 
Haushaltsjahr zur Reduzierung von Kreditaufnah
men benötigt und eingesetzt werden. 

2.4 Feststellung des unvermeidlichen Fehlbetrags 
· bei doppelter Buchführung 

2.4.1 Gemeinden, die der Kommunalaufsicht einer 
Landrätin oder eines Landrats unterstehen 

(1) Bei' Kommunen, die ihre Haushaltswirtschaft 
nach den Grundsätzen der doppelten Buchfüh
rung führen, werden Fehlbetragszuweisungen nur 
zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen gewährt, 
die nach· der Ergebnisrechnung' entstanden sind 
und unter Berücksichtigung der Ziffer 2.3 als un
vermeidlich anerkannt werden können. 

(2) Soweit die Kommune bereits in Vorjahren ihre 
Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der 
doppelten Buchführung geführt hat, werden die 
entsprechenden Jahresfehlbeträge hinzugerech
net, soweit sie in den Vorjahren im Rahmen einer 
Fehlbetragszuweisung als unvermeidlich aner
kannt worden sind und hierfür eine Fehlbetrags
zuweisung vom für Inneres zuständigen Ministe
rium gezahlt worden ist. 

(3) Das aufgelaufene Defizit. vor Umstellung auf 
die doppelte Buchführung wird dem Jahresfehl
betrag hinzugerechnet, soweit es im Rahmen ei
ner Fehlbetragszuweisung als unvermeidlich an
erkannt und hierfür eine Fehlbetragszuweisung 
vom für Inneres zuständigen Ministerium gezahlt . 
worden ist. 

(4) Haben sich in den Jahren, in denen .die Kom
mune ihre Haushaltswirtschaft nach den Grund
sätzen der doppelten Buchführung geführt hat, 
Überschüsse ergeben, so werden diese den nach 
den Absätzen 2 und 3 aus Vorjahren hinzuzurech
nenden Jahresfehlbeträgen und aufgelaufenen 
Defiziten vor Umstellung auf die doppelte Buch
führung gegengerechnet. 

(5) Ist im Vorjahr kein Antrag auf Fehlbetragszu
weisung gestellt worden, werden die Jahreser
gebnisse aus Vorvorjahren bei der Feststellung 
des unvermeidlichen Fehlbetrags nicht berück
sichtigt. 

2.4.2 Kreise und kreisangehörige Städte, die der 
Kommunalaufsicht des für Inneres zuständigen 
Ministeriums unterstehen 

Bei Kreisen l>lnd kreisangehörigen Städten, die der 
Kommunalaufsicht des für Inneres zuständigen 
Ministeriums unterstehen, werden jeweils zwei 
Drittel des bis Ende des Jahres 2018 aufgelaufe
nen Jahresfehlbetrags sowie zwei Drittel der ab 
2019 neu entstehenden Jahresfehlbeträge als un
vermeidlich anerkanflt. Ziffer 2.4.1 Absätze 2 bis 5 
gelten entsprechend. 

2.5 Feststellung des unvermeidlichen Fehlbetrags 
bei kameraler Buchführung 

2.5.1 Gemeinden, die der Kommunalaufsicht einer 
Landrätin oder eines Landrats unterliegen 

(1) Bei Kommunen, die ihre Haushaltswirtschaft 
nach den Grundsätzen der kameralen Buchfüh
rung führen, werden Fehlbetragszuweisungen nur 
zur Abdeckung von Fehlbeträgen gewährt, die im 
Verwaltungshaushalt entstanden sind und unter 
Berücksichtigung der Ziffer 2.3 als unvermeidlich 
anerkannt werden können. 

(2) Dabei wird jeweils der zum Ende des letzten 
Jahres aufgelaufene Fehlbetrag zu Grunde gelegt. 
Darin enthaltene Fehlbeträge aus Vorjahren wer
den nur insoweit berücksichtigt, als sie in den
Vorjahren im Rahmen einer Fehlbetragszuweisung 
als unvermeidlich anerkannt worden sind und 
hierfür eine- Fehlbetragszuweisung vom für Inne
res zuständigen Ministerium gezahlt worden ist. 

2;5.2 Kreise und kreisangehörige Städte, die der 
Kommunalaufsicht des für Inneres zuständigen 
Ministeriums unterstehen 

Bei Kreisen und kreisangehörigen Städten, die der 
Kommunalaufsicht des. für Inneres zuständigen 
Ministeriums unterstehen, werden jeweils zwei 
Drittel des bis Ende des Jahres 2018 aufgelaufe
nen Fehlbetrags sowie zwei Drittel der ab 2019 
neu entstehenden Fehlbeträge als unvermeidlich 
anerkannt. Ziffer 2.5.1 Absatz 2 gilt entspre
chend.· 

2.6 Verfahren 

2.6.1 Antrag 

(1) Fehlbetragszuweisungen können in der Regel 
erst nach Ablauf des Haushaltsjahres, in dem der 
Fehlbetrag oder Jahresfehlbetrag entstanden ist, 
beantragt werden. 

(2) Dem Antrag auf Fehlbetragszuweisung sind 
der Jahresabschluss oder die Jahresrechnung so
wie der Haushaltsplan des laufenden Haushalts
jahres beizufügen. 

2.6.2 Fristen 

( 1) Anträge auf Fehlbetragszuweisungen für das 
abgelaufene Haushaltsjahr von Gemeinden, die 
der Kommunalaufsicht einer Landrätin oder eines 
Landrats unterstehen, sind bis zum 1 . Mai der 
Landrätin oder dem Landrat vorzulegen. 
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(2) Soweit der Fehlbetrag oder Jahresfehlbetrag, 
der in einem Haushaltsjahr entstanden ist, min
destens 80.000 Euro beträgt, oder eine Fehlbe
tragszuweisung zur Abdeckung von Fehlbeträgen 
oder Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren, für die die 
Zuständigkeit des für Inneres zuständigen Minis
teriums gegeben war, beantragt wird, si~d die An
träge bis zum 15. Mai an das für Inneres zustän
dige Ministerium weiterzuleiten. 

(3) Anträge von den Kreisen und kreisangehöri
gen Städten, die der Kommunalaufsicht des für 
Inneres zuständigen Ministeriums unterstehen, 
sind diesem bis zum 15. Mai vorzulegen. 

(4) Die Prüfungsberichte der Gemeindeprüfungs
ämter sind, soweit nach dem Prüfungsergebnis 
des Gemeindeprüfungsamtes die Zuständigke_it 
des für Inneres zuständigen Ministeriums gege
ben ist, dem für Inneres zuständigen Ministerium 
bis zum 1. Oktober zur Entscheidung vorzulegen. 
Eiine Stellungnahme der Kommunalaufsichtsbe-
hörde ist beizufügen. ' 

2.6.3 Mindestbetrag 

(1) Anträge von Gemeinden, die der Kommunal
aufsicht ein.er Landrätin ode(einer Landrats unter
stehen, fallen in die Zuständigkeit des für Inneres 
zuständige Ministeriums, wenn der nach dem Prü
fungsergebnis des Gemeindeprüfungsamtes fest-

. gestellte unvermeidliche Fehlbetrag oder Jahres
fehlbetrag, der in einem Haushaltsjahr entstanden 
ist, mindestens 80.000 Euro beträgt. 

'(2) Wenn der entsprechend festgestellte unver
meidliche Fehlbetrag im Einzelfall den Betrag von 
80.000 Euro nicht erreicht, entscheidet der Kreis 
gemäß § 1 2 Abs. 4 FAG. Der Kreis informiert das 
für Inneres zuständige Ministerium über das Prü
fungsergebnis. 

2.6.4 Auszahlung 

Bewilligte Fehlbetragszuweisungen werden aus
. gezahlt, ohne dass es dazu eines weiteren An
trags bedarf. 

2. 7 Sonstige Bestimmungen 

( 1) Bei den Berechnungen zur Ermittlung der Fehl- . 
betragszuweisungen werden vereinnahmte Kon
solfdierungshilfen wie alle and!'lren Einnahmen/ . 
Erträge behandelt. 

(2) Oie Prüfung der Anträge schließt die Möglich
keit einer Einsichtnahme in Haushalts- und Rech
nungsunterlagen des Antragstellers ein. 

3 Sonderbedarfszuweisungen nach !i 13 FAG . 

Sonderbedarfszuweisungen sind dazu bestimmt, 
der außergewöhnlichen Lage und den besonderen 
Aufgaben von Gemeinden, Kreisen, Ämtern und 
Zweckverb~nden im Einzelfall Rechnung zu tra
. gen. 

3.1 Gegenstand der Förderung 

3. 1 . 1 Sonderbedarfszuweisungen dienen vorrangig 
der Finanzierung solcher Maßnahmen, die zu ei
ner notwendigen Verbesserung oder Erhaltung 
der kommunalen investiven Grundausstattung 
beitragen und die auf andere Weise nicht finan
ziert werden können. Sie .können auch für solche 
Maßnahmen bewilligt werden, die durch Zweck
zuweisungen .des Landes oder des Bundes geför
dert werden, wenn die notwendigen Eigenmittel 
nicht in voller Höhe bereitgestellt werden können. 

3.1.2 (1) Sonderbedarfszuweisungen können ge
mäß § 13 Abs. 4 FAG unabhängig von Ziffer 3.1. 1 
auch zur modellhaften Erprobung neuer Formen 
der Verwaltungsorganisation gewährt werden. 
Dabei kann der Mindestbetrag nach § 13 Abs. 2 
Satz ·1 FAG unterschritten werden. Es können fol
gende Aufwendungen und Auszahlungen/ Ausga
ben als zuwendungsfähig anerkannt werden: 

- Aufwendungen/ Ausgaben für die Erstellung 
von Gutachten 

- Aufwendungen/ Ausgaben für Beratung oder 
Projektbegleitung durch externe Fachleute; 
ausnahmsweise und zeitlich begrenzt auch 
Aufwendungen/Ausgaben für eigenes Personal 

- Auszahlungen/ Ausgaben für notwendige In
vestitionen, die zur Durchführung des Projek
tes erforderlich sind 

(2) ln Ausnahmefällen kann. bei gemeindeüber
greifenden Projekten von den Voraussetzungen 
nach Ziffer 3.3 abgesehen werden. 

(3) Die Ergebnisse der Modelluntersuchungen 
sind durch Dokumentation zu belegen und spätes
tens dem Verwendungsnachweis beizufügen. 

3.2 Zuwendungsempfängerin/Zuwend.ungsempfänger 

Antragsberechtigt sind schleswig-holsteinische 
Gemeinden, Kreise, Ämter und Zweckverbände. 
Sonderbedarfszuweisungen seilen vorrangig 
kreisangehörigen Gemeinden gewährt werden, 
die im vergangenon Jahr eine Fehlbetragszuwei
sung 11ach § 12 Abs. 3 FAG erhalten haben. 

3.3 Zuwendungsvoraussetzungen 

3.3.1 Die Antragstellerin oder der Antragsteller 
muss ihre oder seine eigenen Finanzierungsmög
lichkeiten im gebotenen Umfan\l ausschöpfen. 

3.3.2 Bei Gemeinden ist )/ori3Ussetzung, dass ab 
1 . Januar 2019 die Hebesätze für die Grundsteuer A 
auf mindestens 370 Prozent, für die Grundsteuer B 
auf mindestens 3go Prozent und für ,jie Gewerbe
steuer auf mindestens 370 Prozent festgesetzt 
worden sind sowie ab 1 . Januar 2020 für die 
Grundsteuer A auf mindestens 380 Prozent, für 
die Grundsteuer B auf mindestens 425 Prozent 
und für die Gewerbesteuer auf mindestens 
380 Prozent . 

---------------· 
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3.3.3 Die Möglichkeiten zur Erhebung von Gebüh
ren und Beiträgen sollen voll ausgeschöpft wer
den. 

3.3.4 Andere Fördermöglichkeiten sollen. ausge
schöpft werden, um den Eigenanteil möglichst 
gering zu halten. 

. ' 
3.3.5 Ein weiteres wesentliches Entscheidungskri

terium ist die dauernde Leistungsfähigkeit. Auf 
§ 26 Abs .. 5 GemHVO-Doppik und auf Ziffer 2.3 
des · Runderlasses zu § § 85, 95 g GO vom 
23. Januar 2017 wird verwiesen. Dabei ist eine 
auf den Einzelfall abgestellte Gesamtbetrachtung 
vorzunehmen. 

3.3.6 Bei Anträgen von Ämtern und Zweckverbän
den sind die Verhältnisse der angehörigen Ge
meinden maßgebend. 

3.4 Art, Umfang und Höhe ·der Zuwendung 

3.4. 1 Sonderbedarfszuweisungen werden in der Re
gel im "Wege der Festbetragsfinanzierung gewährt. 

3.4.2 Der Antrag auf Sonderbedarfszuweisung 
muss mindestens 80.000 Euro betragen. Die m?
ximale Förderung beträgt je Maßnahme in der Re
gel 450.000 Euro. Der Höchstsatz kann der An
tragslage angepasst werden. 

3.4.3 Es wird ein Eigenanteil von mindestens 
10 Prozent der Gesamtaufwendungen und -aus
zahlungen/-ausgaben erwartet.' Sofern Gebühren 
oder Beiträge für die Maßnahme erhoben werden, 
wird der Eigenanteil von 10 Prozent auf die ver
bliebene Finanzierungslücke berechnet. 

3.5 Verfahren 

3.5.1 Antrag, Fristen 

( 1) Anträge auf Gewährung von Sonderbedarfs
zuweisungen nach. Ziffer 3. 1.1 sollen· dem für In
neres zuständigen Ministerium bis 31. März mit 
den auf dem Antrag (Anlage 1) näher beschriebe
nen Unterlagen vorgelegt werden. Später einge
hende Anträge können abhängig von der Antrags
lage gegebenenfalls nicht mehr berücksichtigt 
werden. 

(2) Soweit es sich dabei um Anträge von Gemein
den, Ämtern und Zweckverbänden handelt, die 
der Kommunalaufsicht einer Landrätin oder eines 
Landrats unterstehen, sind die Anträge über die 
Landrätin oder den Landrat zu leiten und von dort 
Stellungnahmen beizufügen. 

(3) Anträge auf Gewährung von Sonderbedarfs
zuweisungen nach Ziffer 3.1.2 sind unabhängig 
von ihrer Höhe stets an das für Inneres zuständige 
Ministerium zu richten. Absatz . 2 gilt entspre
chend. 

3.5.2 Auszahlung 

Sonderbedarfszuweisungen werden auf Antrag 
~ (Anlage 2) ausgezahlt, sobald die Zuwendungs-

empfängerin oder der Zuwendungsempfänger 
Zahh.mgen für den geförderten Zweck zu leisten 
hat. Voraussetzung ist, dass die Auszahlungen/ 
Ausgaben sich auf den eigentlichen Verwen
·dungszweck beziehen und diese zum. Zeitpunkt 
des Abrufs mindestens 10 Prozent d·er Gesamt' 
auszahlungenl-ausgaben erreicht haben. Die Ent
stehun·g von Nebenkosten (z.B. für Bauvorberei
tung, Planung usw.) berechtigt noch nicht zur In
anspruchnahme der Sonderbedarfszuweisungen. 

3.5.3 Anwendbarkeit der VV-K 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung 
der Zuwendung sowie für den Nachweis und die 
Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls 
erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbe
scheides und die Rückforderung der gewährten 
Zuwendung gelten die VV-K .zu § 44 LHO i.V.m. 
den entsprechenden Regelungen des Landesver
waltungsgesetzes ( § § 116, 117, 117 a LVwG), 
soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abweichun-· 
gen zugelassen worden sind. Dabei sind für· Be
willigungen bis 500.000 Euro die in Nummer 2, 4 
und 6 dargestellten Vereinfachungen aus der An
lage 5 zu V"!J-K Nummer 13 anzuwenden. 

3.6 Sonstige Bestimmungen 

3.6.1 Sonderbedarfszuweisungen werden nicht 
auf andere Förderungen angerechnet. Sie dienen 
der Finanzierung fehlender EigenmitteL 

3.6.2 Bei Antragstellerinnen und Antragstellern, 
die ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsät
zen der doppelten Buchführung führen; sind die 
Sonderbedarfszuweisungen für Investitionen als 
Sonderrücklage zu passivieren und nicht aufzulö
sen ( § 25 Abs. 2 und § 40 Abs. 5 Gemeindehaus
haltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik')). 

Sonderbedarfszuweisungen für Investitionsförde
rungsmaßnahmen sind entsprechend § 40 Abs. 5 
GemHVO-Doppik als Sonderposten zu passivieren 
und werden aufgelöst. 

Sonderbedarfszuweisungen nach Ziffer 3.1.2 
sind in der Regel als Ertrag zu veranschlagen. 

3.6.3 Die Bewilligung einer Sonderbedarfszuwei
sung ist grundsätzlich ausgeschlossen, wenn die 
Kosten einer Maßnahme aus Gebühren und Bei
trägen finanziert werden können, mit Ausnahme 
von Straßenbaubeiträgen, sofern für diese keine 
gesetzliche Pflicht zur Erhebung .besteht. 

3.6.4 Bei Unternehmen und Einrichtungen, die der 
Körperschaftsteuerpflicht unterliegen, können ab
weichend die entsprechenden steuerrechtliehen 
Bestimmungen angewendet werden. 

3.6.5 Bei der Bewilligung von Sonderbedarfszuwei
sungen für solche Maßnahmen, die auch von an
deren Stellen des Landes finanziert werden, kön
nen deren Bewilligungsrichtlinien für die fachtech-

--~·-··-----··-·-·---------
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nische Prüfung und die Prüfung des 
Verwendungsnachweises zu Grunde gelegt wer
den. 

3.6.6 Sonderbedarfszuweisungen nach § 13 Abs. 3 
FAG bleiben von dieser Richtlinie unberührt. 

4 lnkrafttreteri 

Diese Rjchtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
201 g in Kraft und mit Ablauf von fünf Jahren 

· nach ihrem lnkrafttreten außer Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Richtlinie zur Gewährung von 
Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen vom 
27. Oktober 2015 (Amtsbl. Schi.-H. S. 1262)*) 
außer Kraft. 

Amtsbl. Schi.-H. 2019 S. 116 

*) GI.Nr. 2033.66 

Nr. 4 
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Vorlage VO/19/030 der Stadt Tornesch                                                            Seite: 1/1

Mitteilungsvorlage

Federführend:

Amt für zentrale Verwaltung und Finan-
zen

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/19/030

öffentlich
31.01.2019

Sabine Werner
Sabine Werner
Jörg-Andreas Rechter

Produkte des Finanzausschusses; hier: Die Erträge aus  Konzessi-
onsabgaben für Strom, Wasser, Gas und Wärme
Beratungsfolge:
Datum Gremium

13.02.2019 Finanzausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Erklärung an beispielhaften Produkten des Finanzausschusses hinsichtlich zukünftiger 
zielorientierter Haushaltsplanung (strategische + operationale Ziele) erfolgt in mündlicher 
Form für nachfolgende Produkte:

531000 Elektrizitätsversorgung
532000 Gasversorgung
533000 Wasserversorgung
534000 Fernwärmeversorgung

Die Beschreibung der einzelnen Produkte ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
Produkte mit Erträgen aus Konzessionsabgaben
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531000
Zuständig Mitarbeiter Torsten Kopper

Ausschuss Finanzausschuss

53 Produktbereich Ver- und Entsorgung

531 Produktgruppe Elektrizitätsversorgung

Aufgabenart

Ziel strategisch

Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel operativ

Zielgruppe

Konzessionsabgabe Strom

Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Tornesch und 
der Stadtwerke Tornesch GmbH nach Beschluss der 
Ratsversammlung
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532000
Zuständig Mitarbeiter Torsten Kopper

Ausschuss Finanzausschuss

53 Produktbereich Ver- und Entsorgung

532 Produktgruppe Gasversorgung

Aufgabenart

Ziel strategisch

Gasversorgung

Beschreibung

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabe Gas

Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Tornesch und 
der Stadtwerke Tornesch GmbH nach Beschluss der 
Ratsversammlung

Zielgruppe

Ziel operativ

TOP 10
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533000
Zuständig Mitarbeiter Torsten Kopper

Ausschuss Finanzausschuss

53 Produktbereich Ver- und Entsorgung

533 Produktgruppe Wasserversorgung

Aufgabenart

Ziel strategisch

Wasserversorgung

Beschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel operativ

Zielgruppe

Konzessionsabgabe Wasser

Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Tornesch und 
der Stadtwerke Tornesch GmbH nach Beschluss der 
Ratsversammlung
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534000
Zuständig Mitarbeiter Torsten Kopper

Ausschuss Finanzausschuss

53 Produktbereich Ver- und Entsorgung

534 Produktgruppe Fernwärmeversorgung

Aufgabenart

Ziel strategisch

Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Tornesch und 
der Stadtwerke Tornesch GmbH nach Beschluss der 
Ratsversammlung

Konzessionsabgabe Wärme

Ziel operativ

Zielgruppe

Fernwärmeversorgung

Beschreibung

Auftragsgrundlage
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